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Ferienprogramm 2018 
Hallo Mädchen und Jungs, 
liebe Eltern, 
  
in der letzten Ausgabe des Amtsblatts war das 
Programm für unseren Ferienspaß abgedruckt. 
Auch auf unserer Homepage könnt Ihr das 
gesamte Programm einsehen unter: 
  
https://www.schliengen.de/,Lde/1668984.htm

  

  
 

Am 1. Juli verwöhnt 
Weingut Büchin 

die Gaumen 
der Schlossparkbesucher, 
von 15:00 bis 18:30 Uhr, 

mit allerlei erlesenen Weinen. 
(Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.)

Das Amtsblatt macht Sommerpause / Ausgabe KW 31 + 32 
Am Donnerstag, 02. August 2018 (KW 31,
 und Donnerstag, 09. August 2018 (KW 32),
 erscheint kein Mitteilungsblatt. 
Wir bitten um Beachtung. 
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Manege frei für die Grundschüler aus Mauchen, Liel und 
Niedereggenen  
Fünf Tage lang, eine ganze Schulwoche also, wurden alle drei 
Grundschulaußenstellen der Hebelschule zum Schauplatz für Artis-
ten, Clowns und Künstler. Gemeinsam mit den Lehrkräften aus Mau-
chen, Liel und Niedereggenen, weiteren Betreuern und engagierten 
Eltern, wie auch Schülern der Gemeinschaftsschule, studierte der 

Freiburger Projektzirkus abwechslungsreiche Nummern ein. 
Am vergangenen Samstag hieß es in der Sporthalle in Schliengen, nein in der Zirkushalle, 
dann schließlich Manege frei. In zwei gut besuchten Veranstaltungen am späten Vormittag 
und am Nachmittag präsentierten insgesamt 200 Grundschüler eine unvergessliche Show. 
Für das leibliche Wohl sorgten die beiden siebten Klassen mit ihren Lehrerinnen und Lehrern 
Antonia Wurl, Jelena Schmidt-Thrun, Georg Mertens und Philip Diestmann. 
Es war ohne Zweifel ein unvergessliches Erlebnis für alle Kinder, Eltern und Lehrer. Auf der 
Bühne tummelten sich unzählige begabte Artisten, es gab beeindruckende Tiernummern, 
lustige Clowns, die gut gelaunt das Publikum begeisterten, wie auch waghalsige Fakire und 
mystische Zauberer. 
Der Freiburger Projektzirkus wurde übrigens 2015 von Jenny Zinnecker und Daniel Brauer 
gegründet. Mit über 40 Jahren Zirkuserfahrung (Familienzirkus Lamberti), Artisten und dar-
stellenden Künstlern (Clownerie) bringen sie überall in der Region Grundschulkindern die 
Welt des Zirkus näher. Ob es den Kindern der Hebelschule gefallen hat? Das Publikum jeden-
falls spendete laut Applaus und auch die strahlenden Gesichter der jungen Akteure sprachen 
für sich.  

 

Pädagogisches Zitat: 
Du weißt nicht, wieviel du kannst, 

bevor du aufstehst und es versuchst. 
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Liebe Eltern von Grundschülern, 
jetzt ist es soweit! 
Ab dem Schuljahr 2018/2019 wird das bisherige Angebot der 
verlässlichen Grundschule (Betreuung vor und nach dem Un-
terricht mit Mittagessen) um das Angebot der Flexiblen Nach-
mittagsbetreuung ergänzt. Somit können Sie, von Montag bis 
Freitag je nach Bedarf, nachstehende kostenp� ichtige Bausteine 
buchen: 
  
07.00 Uhr bis 08.00 Uhr  
Frühbetreuung (nur wöchentliche Buchung möglich) 

12.00 Uhr bis 14.00 Uhr Betreuung nach dem Unterricht 
(Buchung für 2, 3 oder 5 Tage/Woche möglich) 

14.00 Uhr bis 16.30 Uhr Flexible Nachmittagsbetreuung 
(Buchung für 2, 3 oder 5 Tage/Woche möglich) 
  
Die Betreuungsangebote für Grundschüler � nden mit Fertigstel-
lung des neuen Mensa-Gebäudes der Hebelschule Schliengen 
in drei hierfür vorgesehenen Betreuungsräumen statt. Da diese 
Räumlichkeiten zum Beginn des neuen Schuljahres noch nicht 
zur Verfügung stehen, erfolgt die Betreuung vorübergehend in 
den bisherigen Räumen der Prälat-Hebel-Kirche in der Bellinger 
Straße. 
  
Nähere Informationen zu den Betreuungsangeboten können Sie 
der nachstehenden Satzung entnehmen, welche der Gemeinde-
rat am 14.06.2018 beschlossen hat. 
  
Anmeldeformulare stehen auf der Homepage der Gemeinde 
Schliengen und der Hebelschule Schliengen zum Abruf bereit. 
Natürlich können Sie diese auch in ausgedruckter Form beim Rat-
haus Schliengen, Zimmer 10 abholen. 
  
Für weitergehende Fragen steht Ihnen Frau Lioba Baumgartner, 
Tel. 07635 3109-20 gerne zur Verfügung. 
  
Werner Bundschuh 
Bürgermeister 
  

 
 
 

AKTUELLES • WISSENSWERTES • INFOS AUS DER GEMEINDE! 
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Gemeinde Schliengen  
LANDKREIS LÖRRACH 

  
Satzung über die Kernzeit- und � exible

 Nachmittagsbetreuung 
sowie die Ferienbetreuung 

an der Gemeinschaftsschule Hebelschule 
Schliengen

(Schul- und Ferienbetreuungssatzung)
vom 14. Juni 2018 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
und der §§ 1, 2, 3, 13 und 15 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Schliengen 
am 14. Juni 2018 folgende Satzung beschlossen: 
  

 § 1 
Allgemeines 

  
Die Gemeinde Schliengen bietet als freiwilliges Angebot für die 
Grundschüler der Gemeinschaftsschule Hebelschule Schliengen 
am Hauptsitz der Gemeinschaftsschule Hebelschule Schliengen 
(Schwarzwaldstraße 9, Schliengen) bei ausreichender Beteiligung 
nachstehende Betreuungsformen als ö� entliche Einrichtung an: 
 
a) Schulbetreuung:
 a1) Kernzeitbetreuung (verlässliche Grundschule) und
 a2) � exible Nachmittagsbetreuung 
 
b) Ferienbetreuung: 
  An der Ferienbetreuung können vorrangig Kinder teilnehmen, 

die auch die Schulbetreuung nutzen. Im Rahmen der verfügba-
ren Plätze können auch weitere Kinder aufgenommen werden. 

  
Die vorstehenden Betreuungsformen � nden jeweils ab einer Min-
destteilnehmerzahl von 5 Kindern statt. 
  
Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
  

§ 2 
Zweck der Schul- und Ferienbetreuung: 

  
Im Rahmen der Schulbetreuung und der Ferienbetreuung werden 
freizeitbezogene, spielerische und kreative Aktivitäten durch Betreu-
ungskräfte angeboten. Es � ndet grundsätzlich kein Unterricht statt. 
Sofern es die Verhältnisse zulassen, kann den Schülern Gelegen-
heit gegeben werden, während der Betreuung ihre Hausaufgaben 
selbstständig und eigenverantwortlich zu erledigen; eine individu-
elle Hausaufgabenbetreuung erfolgt nicht. Es ist nicht Aufgabe der 
Betreuung, Unterrichtsausfall der Schule aufzufangen. 
  

§ 3 
Schulbetreuung 

 
(1)  Die Schulbetreuung beginnt mit dem ersten Unterrichtstag 

und endet mit dem letzten Unterrichtstag des Schuljahres. Für 
Schüler der 1. Klasse beginnt die Betreuung am Tag der o�  ziel-
len Einschulung.

 
(2)  Die Kernzeitbetreuung � ndet an Unterrichtstagen während 

der unterrichtsfreien Zeit, im Rahmen der verlässlichen Grund-
schule wie folgt statt:

 a)  Betreuung vor dem Unterricht von Montag bis Freitag 
jeweils von 7.00 Uhr bis 8.00 Uhr.

  Diese Betreuungsform ist nur wochenweise buchbar. 
 

 

 
Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / 
Frankreich in einer reizvollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und vielen 
Freizeitmöglichkeiten.  
 
Für unseren Kindergarten Obereggenen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 
 
 

EErrzziieehheerr//iinn  bbzzww..  
ppääddaaggooggiisscchhee  FFaacchhkkrraafftt  ((mm//ww))  

((2288  SSttdd..//WWoocchhee))  
  

 
als Krankheitsvertretung. Die Stelle ist zunächst befristet.  
 
Die Kindergarteneinrichtung umfasst 2 Gruppen (36 Kinder) mit Verlängerten Öffnungszeiten 
und erbringt Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsleistungen für Kinder im Alter von zwei 
Jahren bis zur Einschulung.  
 
Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem Situationsansatz und dem Bildungs- und 
Orientierungsplan für Baden-Württemberg.  

 
Wir erwarten:  

• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern  
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft  
• Offenheit für vorausschauende Planung 
• Verantwortungsbewusstsein  
• Teamfähigkeit  
• Flexibilität  
• Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich des Orientierungsplanes für Baden-

Württemberg  
 
 
Wir bieten: 

• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung bis S 8a) 
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hansefit) 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Bitte senden Sie diese 
bis spätestens 21. Juli 2018 an die Gemeinde Schliengen, Wasserschloss Entenstein, 79418 
Schliengen. 
 
Offene Fragen beantwortet Ihnen Petra Weber, Kindergartenleitung, Tel. 07635 1774.  
 
 

SScchhlliieennggeenn  ssuucchhtt  SSiiee!!  ––  BBeewweerrbbeenn  SSiiee  ssiicchh!!  
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 b)  Betreuung nach dem Unterricht von Montag bis Freitag 
jeweils von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr (mit Mittagessen).

  
   Bei dieser Betreuungsform besteht die Möglichkeit Be-

treuung für 2, 3 oder 5 Tage zu buchen; beim 2- bzw. 3-Ta-
gesmodell müssen die Wochentage festgelegt werden 
und sollen i. d. R. im Schuljahr nicht gewechselt werden. 

 
(3)  Die � exible Nachmittagsbetreuung (ohne Mittagessen) � n-

det entsprechend Abs. 4 an Unterrichtstagen während der un-
terrichtsfreien Zeit von längstens Montag bis Freitag zwischen 
14.00 Uhr und 16.30 Uhr statt.

  
  Bei dieser Betreuungsform besteht die Möglichkeit Betreuung 

für 2, 3 oder 5 Tage zu buchen; beim 2- und 3-Tagesmodell 
müssen die Wochentage festgelegt werden und sollen i. d. R. 
im Schuljahr nicht gewechselt werden. 

 
(4)  Für jede Betreuungsform werden die konkreten Betreuungszei-

ten für bestimmte Wochentage jeweils zum neuen Schuljahr, 
aufgrund des gemeldeten Bedarfs festgelegt. Dabei werden 
die personelle Verfügbarkeit, die Raumkapazität und eine Min-
destanzahl von Anmeldungen als Grundlage herangezogen.

 
  Die Betreuung kann nur in den angebotenen Formen gebucht 

werden. 
  

§ 4 
Beginn und Ende des Benutzungsverhältnisses

in der Schulbetreuung  
(Anmeldung, Aufnahme, Abmeldung) 

(1)  Das Benutzungsverhältnis beginnt mit der Aufnahme des Kin-
des in die entsprechende Betreuungseinrichtung. Die Aufnah-
me erfolgt im Rahmen der verfügbaren Plätze, diese können 
nach den örtlichen Verhältnissen begrenzt werden. Die Auf-
nahme erfolgt auf schriftlichen Antrag des/der Sorgeberech-
tigten auf einem von der Gemeinde vorgegebenen Anmelde-
formular. Mit Unterzeichnung des Anmeldebogens werden die 
satzungsmäßigen Bestimmungen der Schul- und Ferienbetreu-
ung anerkannt. Die Aufnahme kann aus wichtigen Gründen 
(Abs. 6) verweigert werden.

 
(2)  Das Benutzungsverhältnis endet zum Zeitpunkt der Beendi-

gung des Besuchs an der Grundschule (Wegzug, Wechsel auf 
eine andere Schule), durch Ausschluss des Kindes durch den 
Einrichtungsträger oder durch Abmeldung des Kindes durch 
den Sorgeberechtigten.

  
  Die Teilnahme der Viertklässler endet mit dem 31. August. Die 

Zahlungsp� icht wird zu diesem Termin vom Bürgermeisteramt 
Schliengen von Amts wegen beendet (keine Abmeldung erfor-
derlich). 

 
(3)  Eine Abmeldung ist nur zum Ende eines Schulhalbjahres 

möglich. Die Abmeldung hat schriftlich gegenüber dem Ein-
richtungsträger unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen 
zum Ende des Schulhalbjahres zu erfolgen. Die Abmeldung 
zum Ende eines Schuljahres und Neuanmeldung des gleichen 
Kindes zum Beginn des neuen Schuljahres wird wie eine Fort-
setzung des Benutzungsverhältnisses ohne Unterbrechung 
gewertet. In besonderen Ausnahmefällen ist, mit Zustimmung 
des Schulträgers, eine Abmeldung während des Schulhalb-
jahres unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen zum Mo-
natsende möglich (z. B. soziale Gründe, Arbeitslosigkeit eines 
Elternteils).

 
(4)  An- und Abmeldungen müssen von beiden Personensorgebe-

rechtigten unterschrieben werden.
 
(5)  Die Aufnahme für einen begrenzten Zeitraum ist in besonde-

ren Fällen (z. B. in familiären Notsituationen) möglich (Kurzbe-
treuung).

 
 

(6)  Der Einrichtungsträger kann das Benutzungsverhältnis aus 
wichtigem Grund beenden. Wichtige Gründe sind insbesonde-
re die Nichtzahlung einer fälligen Gebührenschuld trotz Mah-
nung, fortgesetztes grob ungebührliches Verhalten nach zwei-
maligem befristeten Ausschluss i. S. d. § 6 oder wenn das Kind 
länger als 4 Wochen unentschuldigt fehlt. Die Beendigung des 
Benutzungsverhältnisses erfolgt durch schriftlichen Bescheid.

 
§ 5 

Ferienbetreuung 
An insgesamt acht von vierzehn Schulferienwochen pro Jahr, (d. h. 
sechs Wochen Gruppenferien ohne Betreuung), wird eine zeitlich 
durchgehende Ferienbetreuung (mit Mittagessen) angeboten, 
montags bis freitags von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr. 
 
Anmeldeberechtigt sind alle Grundschüler die in der Gemeinde 
Schliengen wohnen oder hier zur Schule gehen. 
  
Die Ferienzeitbetreuung � ndet teilweise in den Fasnachts-, Oster-, 
P� ngst-, Sommer-, und Herbstferien statt. Die konkreten Betreu-
ungszeiträume und –zeiten werden jeweils zum neuen Schuljahr 
aufgrund des gemeldeten Bedarfs festgelegt und bekannt gegeben. 
Dabei werden die personelle Verfügbarkeit, die Raumkapazität und 
eine Mindestanzahl von Anmeldungen als Grundlage herangezo-
gen. 
  
Grundsätzlich können nur ganze Wochen gebucht werden; es sei 
denn die Betreuung an Brückentagen wird ausdrücklich einzeln an-
geboten. 
  

§ 6 
Befristeter Ausschluss von der Betreuung 

(1)  Ein ein- oder mehrtägiger Ausschluss eines Kindes von der Be-
treuung kann aus schwerwiegenden Gründen erfolgen, z. B.:

 - wiederholtes und bewusstes Zerstören von Inventar
 - überdurchschnittliches Störverhalten des Kindes
 -  Gefährdung anderer Kinder durch wiederholte körperliche 

Übergri� e
 -  Wenn sich ein Kind trotz Ermahnung durch durchgeführtem 

Elterngespräch nicht in die Gemeinschaft der Betreuung ein-
fügt und Verhaltensau� älligkeiten aufweist, die den Rahmen 
und die Möglichkeit der pädagogischen Betreuung über-
steigt.

 
(2)  Bei befristetem Ausschluss sind die Gebühren weiterhin zu ent-

richten.
  

§ 7 
Benutzungsgebühren 

(1)  Für die Nutzung der Schulbetreuung und der Ferienbetreuung 
werden zur teilweisen Deckung ö� entlich-rechtliche Benut-
zungsgebühren, wie in der Anlage (Gebührenordnung) darge-
stellt, erhoben.

 
(2)  Gebührenschuldner sind die anmeldenden Sorgeberechtigten. 

Mehrere Sorgeberechtigten haften als Gesamtschuldner.
 
1. Schulbetreuung

(3)  Die Gebühren für die Schulbetreuung werden jeweils für einen 
Kalendermonat (Veranlagungszeitraum) erhoben. Wird das 
Kind im Laufe eines Monats aufgenommen oder scheidet das 
Kind im Laufe eines Monats aus, so ist die volle Gebühr für die-
sen Monat fällig.

 
(4)  Die Gebührenschuld entsteht zu Beginn des Veranlagungszeit-

raumes (§ 4) für den der Betreuungsplatz belegt ist.
 
(5)  Die Gebühr für die Schulbetreuung ist durchgehend während 

zwölf Monaten des Schuljahres zu entrichten, selbst wenn die 
Ferienbetreuung nicht in Anspruch genommen wird, sowie bei 
Nichtbenutzung, vorübergehendem Ausschluss oder vorüber-
gehender Schließung der Einrichtung.
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(6)  Die Benutzungsgebühren für die Schulbetreuung werden bei 
der erstmaligen Benutzung durch schriftlichen Bescheid fest-
gesetzt. Die Festsetzung gilt solange weiter, bis ein neuer Be-
scheid oder Änderungsbescheid ergeht.

 
(7)  Die Gebührenschuld für die Schulbetreuung wird jeweils zu 

Beginn des Kalendermonats des Veranlagungszeitraumes 
(§4) fällig. Für den Monat der erstmaligen Belegung des Be-
treuungsplatzes wird die Gebührenschuld zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. Dasselbe gilt für 
den Fall, dass ein neuer Gebührenbescheid oder Änderungsbe-
scheid ergeht.

 
(8)  Bei Kurzzeitbetreuung in familiären Notsituationen (§ 4 Abs. 5) 

kann die Gebühr auch nach oder während der Betreuung per 
Gebührenbescheid erhoben werden.

 
2. Ferienbetreuung

(9)  Die Gebühr für die Ferienbetreuung wird nach der Anlage zu 
dieser Satzung (Gebührenordnung) erhoben. Sie entsteht mit 
der schriftlichen Anmeldung, die spätestens zwei Wochen vor 
Betreuungsbeginn abzugeben ist und ist zwei Wochen nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.

 
§ 8 

Mittagessen 
(1)  Die Teilnahme am Mittagessen ist an den betreuten Tagen ver-

p� ichtend. Die Einnahme des Mittagessens erfolgt in der Schü-
lermensa der Hebelschule Schliengen, Schwarzwaldstr. 9.

 
(2)  Essensbestellungen sind von den Personensorgeberechtigten 

über ein spezielles Essensbestellsystem vorzunehmen, da zwi-
schen zwei Essensgerichten ausgewählt werden kann. Essens-
bestellungen sind über das Essensbestellsystem erst möglich, 
wenn rechtzeitig vorher Zahlungen auf ein speziell hierfür ein-
gerichtetes Konto erfolgt sind. Demzufolge werden die Kosten 
für das Mittagessen per Vorauskasse erhoben.

 
(3)  Es werden nur die Kosten des Mittagessens zum Selbstkosten-

preis als Gebühr erhoben.
  

§ 9 
Beförderung zum/vom Betreuungsangebot  

(1)  Die Beförderung der Kinder zu und von der Schulbetreuung 
und Ferienbetreuung am Hauptsitz der Gemeinschaftsschule 
Hebelschule Schliengen, Schwarzwaldstraße 9, ist grundsätz-
lich Aufgabe der Eltern, soweit Abs. 2 keine Anwendung � ndet.

 
(2)  Bei der Schulbetreuung  besteht nach Schulschluss an den 

Grundschulaußenstellen die Möglichkeit, die zu betreuenden 
Kinder mit der bestehenden Schülerbeförderung zum Betreu-
ungsort am Hauptsitz der Gemeinschaftsschule Hebelschule 
Schliengen, Schwarzwaldstraße 9, befördern zu lassen. Sofern 
die Kinder noch nicht im Besitz einer Fahrkarte sind, ist die 
Fahrkarte von den Eltern zu besorgen und zu bezahlen.

  
§ 10 

Versicherungsschutz 
(1)  Die Teilnahme am Betreuungsangebot während der Schultage 

fällt unter den Versicherungsschutz der gesetzlichen Schüle-
runfallversicherung. Hiervon wird auch der (direkte) Weg zum 
und vom Betreuungsangebot erfasst.

  
  Für die Betreuung an schulfreien Tagen besteht kein gesetzli-

cher Unfallversicherungsschutz. Hierfür hat die Gemeinde frei-
willig eine Unfallversicherung mit begrenzten Versicherungs-
summen abgeschlossen. Es wird empfohlen ergänzend eine 
private Unfallversicherung für das Kind abzuschließen. 

 
(2)  Für Verlust, Beschädigung und Verwechslung der Schülergar-

derobe und anderer persönlicher Gegenstände der Schüler 
wird keine Haftung übernommen.

 

(3)  Im Übrigen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. Für Schäden, die ein Kind einem Dritten zufügt, 
haften unter Umständen die Personensorgeberechtigten. Es 
wird empfohlen eine private Haftp� ichtversicherung abzu-
schließen.

  
§ 11 

Aufsichtsp� icht 
Die Aufsicht der Betreuungskräfte beginnt mit dem Eintre� en des 
Kindes in der Betreuungsgruppe und endet mit dem Verlassen der 
Betreuungsgruppe durch das Kind, spätestens mit dem für die Be-
treuungsgruppe oder für das jeweilige Kind festgelegten Betreu-
ungsende. Der Weg zum und vom Betreuungsangebot fällt nicht 
unter die Aufsicht der Betreuungskräfte. Zu stundenplanmäßigen 
Unterrichtszeiten obliegt die Aufsichtsp� icht der Schule. Die Betreu-
ungskraft ist schriftlich darüber zu informieren, ob das Kind alleine 
nach Hause gehen darf. Soll das Kind von einer anderen als der erzie-
hungsberechtigten Person abgeholt werden, ist die Betreuungskraft 
hiervon in Kenntnis zu setzen. 
  
Für Kinder die sich ohne Abmeldung aus der Betreuung entfernen, 
wird keine Verantwortung übernommen. 
  

§ 12 
Regelung in Krankheitsfällen 

(1)  Darf ein Kind wegen Krankheit die Schule nicht besuchen, ist 
auch der Besuch der Schulbetreuung nicht möglich. Leidet ein 
Kind oder ein Familienmitglied an einer ansteckenden Krank-
heit, muss die Betreuungskraft sofort unterrichtet werden. Der 
Besuch der Schulbetreuung ist in diesem Fall ebenfalls ausge-
schlossen. Das Gleiche gilt für die Ferienbetreuung.

 
(2)  Bevor das Kind nach Auftreten einer ansteckenden Krankheit, 

auch in der Familie, die Betreuungsgruppe wieder besuchen 
darf, ist eine ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vorzu-
legen.

 
(3)  Kann ein Kind die Betreuung an angemeldeten Tagen krank-

heitsbedingt oder aus anderen Gründen nicht besuchen, ist 
dies der Betreuungskraft unverzüglich mitzuteilen.

 
§ 13 

Schließung der Betreuung 
Aus besonderem Anlass (z. B. wegen Erkrankung oder dienstlicher 
Verhinderung) kann die Betreuung geschlossen werden. Die Eltern 
werden hiervon rechtzeitig unterrichtet. 
  

§ 14 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.09.2018 in Kraft. 
  
  
Schliengen, den 14. Juni 2018 
  
Werner Bundschuh 
Bürgermeister 
  
  
Rechtlicher Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Das gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Ö� entlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Kosten für Mittagessen für Grundschüler in der Schülermensa der Hebelschule Schliengen: 3,65 €/Essen 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kosten für Mittagessen für Grundschüler in der Schülermensa der Hebelschule Schliengen: 
3,65 €/Essen  

Anlage zur Schul- und Ferienbetreuungssatzung vom 14.06.2018
(Gebührenordnung zur Schul- und Ferienbetreuungs-Satzung vom 14.06.2018)

Betreuungsform Buchungs- Uhrzeit von - bis Monatsgebühr Wochengebühr
möglichkeit

1.    Schulbetreuung
a)  Betreuung vor dem Unterricht 5 Tage/Woche 7.00 Uhr – 8.00 Uhr 25,00 €

b)  Betreuung nach dem Unterricht 5 Tage/Woche 12.00 Uhr – 14.00 Uhr 50,00 €
3 Tage/Woche 12.00 Uhr – 14.00 Uhr 40,00 €
2 Tage/Woche 12.00 Uhr – 14.00 Uhr 35,00 €

c)  Flexible Nachmittagsbetreuung 5 Tage/Woche 14.00 Uhr – 16.30 Uhr 70,00 €
3 Tage/Woche 14.00 Uhr – 16.30 Uhr 60,00 €
2 Tage/Woche 14.00 Uhr – 16.30 Uhr 55,00 €

2.    Ferienbetreuung
a)    Kinder, die für Schulbetreuung angemeldet sind:
bei einer Buchung der Schulbetreuung 
von 5 Tagen wochenweise 7.00 Uhr – 14.00 Uhr 25,00 €
von 3 Tagen wochenweise 7.00 Uhr – 14.00 Uhr 35,00 €
von 2 Tagen wochenweise 7.00 Uhr – 14.00 Uhr 40,00 €

Brückentage Tag 10,00 €/Tag

b)    Kinder, die die Schulbetreuung nicht besuchen wochenweise 7.00 Uhr – 14.00 Uhr 50,00 €

Brückentage Tag 7.00 Uhr – 14.00 Uhr 15,00 €

Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / Frankreich in einer reizvollen Landschaft 
mit hoher Wohnqualität und vielen Freizeitmöglichkeiten.  
  
Ab 01. September 2018 suchen wir eine/n  
  

Erzieher/in  
(32,5 Std./Woche) 

  
für die Leitung der Grundschulbetreuung.  

Zum neuen Schuljahr 2018/2019 wird die Betreuung für Grund-
schüler ausgeweitet. Die Betreuung umfasst die Frühbetreuung 
(07:00 Uhr bis 08:00 Uhr), Verlässliche Grundschule (12:00 Uhr bis 
14:00 Uhr) sowie Nachmittagsbetreuung (14:00 Uhr bis 16:30 Uhr) 
für max. 60 Kinder. 
  
Das erwartet Sie: 
• Konzeption und Planung der pädagogischen Arbeit 
• Organisation und Zusammenarbeit mit den Grundschulen und 

der Gemeinschaftsschule sowie dem Träger der Einrichtung 
• Familienergänzende Bildung, Erziehung und Betreuung von Kin-

der im Grundschulalter unter Berücksichtigung der altersspezi� -
schen Besonderheiten und individuellen Entwicklungen 

• Führung des Teams
 
Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebiets bleibt vorbehalten.  
  

Wir erwarten: 
• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern 
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft 
• O� enheit für vorausschauende Planung
• Verantwortungsbewusstsein 
• Teamfähigkeit 
• Flexibilität 
• Leitungserfahrungen sind von Vorteil
 
Wir bieten:
• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung 

S9/S10),
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkei-

ten
• Arbeitsfreie Zeiten in allen Schulferien
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hanse� t)
 
  

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Bitte senden Sie diese bis spätestens 21. Juli 2018  an die Gemein-
de Schliengen, Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen. 
  
O� ene Fragen beantwortet Ihnen Frau Lioba Baumgartner, Tel. 07635 3109-20.  
  
Schliengen sucht Sie! – Bewerben Sie sich! 

 

 
Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / 
Frankreich in einer reizvollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und vielen 
Freizeitmöglichkeiten.  
 
Ab 01. September 2018 suchen wir eine/n  
 
 

EErrzziieehheerr//iinn    
((3322,,55  SSttdd..//WWoocchhee))  

  
für die Leitung der Grundschulbetreuung.  
 
Zum neuen Schuljahr 2018/2019 wird die Betreuung für Grundschüler ausgeweitet. Die 
Betreuung umfasst die Frühbetreuung (07:00 Uhr bis 08:00 Uhr), Verlässliche Grundschule 
(12:00 Uhr bis 14:00 Uhr) sowie Nachmittagsbetreuung (14:00 Uhr bis 16:30 Uhr) für max. 60 
Kinder. 
 
Das erwartet Sie:  

• Konzeption und Planung der pädagogischen Arbeit  
• Organisation und Zusammenarbeit mit den Grundschulen und der 

Gemeinschaftsschule sowie dem Träger der Einrichtung  
• Familienergänzende Bildung, Erziehung und Betreuung von Kinder im Grundschulalter 

unter Berücksichtigung der altersspezifischen Besonderheiten und individuellen 
Entwicklungen  

• Führung des Teams 
 
Eine genaue Abgrenzung des Aufgabengebiets bleibt vorbehalten.  

 
Wir erwarten:  

• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern  
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft  
• Offenheit für vorausschauende Planung 
• Verantwortungsbewusstsein  
• Teamfähigkeit  
• Flexibilität  
• Leitungserfahrungen sind von Vorteil 

 
Wir bieten: 

• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung S9/S10), 
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Arbeitsfreie Zeiten in allen Schulferien 
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hansefit) 

 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Bitte senden Sie diese 
bis spätestens 21. Juli 2018 an die Gemeinde Schliengen, Wasserschloss Entenstein, 79418 
Schliengen. 
 
Offene Fragen beantwortet Ihnen Frau Lioba Baumgartner, Tel. 07635 3109-20.  
 

SScchhlliieennggeenn  ssuucchhtt  SSiiee!!  ––  BBeewweerrbbeenn  SSiiee  ssiicchh!!  



Seite 7 Donnerstag, 28. Juni 2018 Schliengen

Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck 
Deutschland / Schweiz / Frankreich in einer reiz-
vollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und 
vielen Freizeitmöglichkeiten.  
  
Für unseren Kindergarten Obereggenen suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
  

Erzieher/in bzw. 
pädagogische Fachkraft (m/w) 

(28 Std./Woche) 
  

als Krankheitsvertretung. Die Stelle ist zunächst befristet.  

Die Kindergarteneinrichtung umfasst 2 Gruppen (36 Kinder) 
mit Verlängerten Ö� nungszeiten und erbringt Bildungs-, Erzie-
hungs- und Betreuungsleistungen für Kinder im Alter von zwei 
Jahren bis zur Einschulung.  
  
Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem Situationsansatz 
und dem Bildungs- und Orientierungsplan für Baden-Württem-
berg.  
  
Wir erwarten: 
• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern 
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft 
• O� enheit für vorausschauende Planung
• Verantwortungsbewusstsein 
• Teamfähigkeit 
• Flexibilität 
• Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich des Orientierungs-

planes für Baden-Württemberg 
• 
Wir bieten:
• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Vorausset-

zung bis S 8a)
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglich-

keiten
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hanse� t)
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen. Bitte senden Sie diese bis spätestens 21. Juli 2018  an die 
Gemeinde Schliengen, Wasserschloss Entenstein, 79418 Schlien-
gen. 
  
O� ene Fragen beantwortet Ihnen Petra Weber, 
Kindergartenleitung, Tel. 07635 1774.  
  
Schliengen sucht Sie! – Bewerben Sie sich! 

 

 
Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / 
Frankreich in einer reizvollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und vielen 
Freizeitmöglichkeiten.  
 
Für unseren Kindergarten Obereggenen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 
 
 

EErrzziieehheerr//iinn  bbzzww..  
ppääddaaggooggiisscchhee  FFaacchhkkrraafftt  ((mm//ww))  

((2288  SSttdd..//WWoocchhee))  
  

 
als Krankheitsvertretung. Die Stelle ist zunächst befristet.  
 
Die Kindergarteneinrichtung umfasst 2 Gruppen (36 Kinder) mit Verlängerten Öffnungszeiten 
und erbringt Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsleistungen für Kinder im Alter von zwei 
Jahren bis zur Einschulung.  
 
Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem Situationsansatz und dem Bildungs- und 
Orientierungsplan für Baden-Württemberg.  

 
Wir erwarten:  

• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern  
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft  
• Offenheit für vorausschauende Planung 
• Verantwortungsbewusstsein  
• Teamfähigkeit  
• Flexibilität  
• Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich des Orientierungsplanes für Baden-

Württemberg  
 
 
Wir bieten: 

• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung bis S 8a) 
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hansefit) 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Bitte senden Sie diese 
bis spätestens 21. Juli 2018 an die Gemeinde Schliengen, Wasserschloss Entenstein, 79418 
Schliengen. 
 
Offene Fragen beantwortet Ihnen Petra Weber, Kindergartenleitung, Tel. 07635 1774.  
 
 

SScchhlliieennggeenn  ssuucchhtt  SSiiee!!  ––  BBeewweerrbbeenn  SSiiee  ssiicchh!!  

Wir suchen  BerwerberInnen  
für ein  Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ)   
Wir, die Gemeinde Schliengen (anerkannte Ein-
satzstelle), bieten Dir die Möglichkeit ein Freiwilli-
ges Soziales Jahr (FSJ) an unserer Gemeinschaftsschule Hebel-
schule Schliengen zu absolvieren. 
  
Dafür suchen wir für den Zeitraum 01. September 2018 bis 31. 
August 2019 ein/e engagierte/n und selbstbewusste/n Jugend-
liche/n im Alter von 18 bis 25 Jahren. 
  
Hast Du Lust auf ..........
 Betreuung von Schülern der Klasse 1 - 10 im Ganztagesbetrieb
 Mitarbeit im Sekretariat der Gemeinschaftsschule
 Mitarbeit im Lernatelier
 Fahrdienste
  Aushilfe in der Verlässlichen Grundschule und Ganztagsbe-

treuung
 Aushilfe in der Ferienbetreuung 
 Mithilfe beim Kinder- Ferien-Spaß
 
Das solltest Du mitbringen........
 Abitur 
 Führerschein 
 Gutes Einfühlungsvermögen
  Flexibilität, Engagement und Aufgeschlossenheit gegenüber 

Neuem
 Freude im Umgang mit Kinder und Jugendlichen
 Sehr gute EDV-Kenntnisse sowie in Word und Excel
 
Die Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Der Einsatz erfolgt 
ganztätig, die Gestaltung der Arbeitszeit richtet sich nach dem 
Arbeitsablauf der Schule und wird mit Dir abgesprochen. 
  
Du erhältst ein Taschengeld in Höhe von 280,00 €, eine Verp� e-
gungspauschale in Höhe von 75,00 € und ein Wohnkostenzu-
schuss in Höhe von 75,00 € sowie alle Sozialversicherungsleistun-
gen. 
  
Interesse?  
Dann sende Deine Bewerbung an die Gemeinde Schliengen, 
Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen (Anschreiben, 
Lebenslauf, Zeugnisse). 
  
Für Rückfragen steht Dir Bettina Grether unter der Telefonnr. 
07635 482 gerne zur Verfügung. 
  
Wir brauchen DICH und freuen uns auf DEINE Bewerbung! 
 

Austausch der Hauptwasserzähler 
Die Gemeinde Schliengen ist verp� ichtet, die Wasserzähler nach Ablauf der Eichzeit auszutauschen. Die gesetzliche Eichfrist beträgt der-
zeit 6 Jahre. 
Alle Wasserzähler, bei denen die gesetzliche Eichzeit abgelaufen ist, werden in den kommenden Tagen ausgetauscht. Wir bitten Sie, dem 
Wassermeister der Gemeinde Schliengen, Herrn Thomas Domagala, entsprechenden Zutritt zu gewähren. 

Für Ihr Verständnis vielen Dank. 

Bürgermeisteramt Schliengen 

 

 
Die Gemeinde Schliengen liegt im Dreiländereck Deutschland / Schweiz / 
Frankreich in einer reizvollen Landschaft mit hoher Wohnqualität und vielen 
Freizeitmöglichkeiten.  
 
Für unseren Kindergarten Obereggenen suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n 
 
 

EErrzziieehheerr//iinn  bbzzww..  
ppääddaaggooggiisscchhee  FFaacchhkkrraafftt  ((mm//ww))  

((2288  SSttdd..//WWoocchhee))  
  

 
als Krankheitsvertretung. Die Stelle ist zunächst befristet.  
 
Die Kindergarteneinrichtung umfasst 2 Gruppen (36 Kinder) mit Verlängerten Öffnungszeiten 
und erbringt Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsleistungen für Kinder im Alter von zwei 
Jahren bis zur Einschulung.  
 
Die pädagogische Arbeit richtet sich nach dem Situationsansatz und dem Bildungs- und 
Orientierungsplan für Baden-Württemberg.  

 
Wir erwarten:  

• Freude an der pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern  
• Aufgeschlossenheit, Engagement und Einsatzbereitschaft  
• Offenheit für vorausschauende Planung 
• Verantwortungsbewusstsein  
• Teamfähigkeit  
• Flexibilität  
• Fortbildungen und Erfahrungen im Bereich des Orientierungsplanes für Baden-

Württemberg  
 
 
Wir bieten: 

• Tarifgerechte Bezahlung nach TVöD SuE (je nach Voraussetzung bis S 8a) 
• Persönliche und fachliche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Ein attraktives Gesundheitsmanagement (Hansefit) 

 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen. Bitte senden Sie diese 
bis spätestens 21. Juli 2018 an die Gemeinde Schliengen, Wasserschloss Entenstein, 79418 
Schliengen. 
 
Offene Fragen beantwortet Ihnen Petra Weber, Kindergartenleitung, Tel. 07635 1774.  
 
 

SScchhlliieennggeenn  ssuucchhtt  SSiiee!!  ––  BBeewweerrbbeenn  SSiiee  ssiicchh!!  

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Integriertes Rheinprogramm: 
Hochwasserrückhalteraum 
Weil-Breisach, Abschnitt III - 
Teil� äche 7 
Das Regierungspräsidium Freiburg infor-
miert über den Beginn der Tieferlegungs-
arbeiten 2018   
  
Am 2. Juli 2018 beginnen nördlich der Klär-
anlage Bad Bellingen die Erdbauarbeiten zur 
Tieferlegung der Teil� äche 7. Die etwa 300m 
lange und 80m breite Fläche wird ca. 10m 
tief abgegraben. Die Bauarbeiten gehen 
voraussichtlich bis Sommer 2019. Der vor-
handene Leinpfad wird verlegt und in neuer 
Trasse östlich um die Tieferlegungs� äche 
herumgeführt. Für Fußgänger und Radfah-
rer ist während der Bauzeit eine durchge-
hende Wegverbindung vorhanden. 
Die An- und Abtransporte erfolgen über 
den eigens dafür hergestellten Autobahn-
behelfsanschluss.  
  
Das Regierungspräsidium bittet die Besu-
cher des Rheinvorlandes um Verständnis für 
die Behinderungen während der Bauzeit.  
 

Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum: 
Aktuelle Förderperiode 2018/19, 
Antragstellung bis 31. Juli 2018  

Zuschüsse für Projekte im Ländlichen 
Raum  
Seit kurzem läuft die diesjährige Antragspe-
riode für das Entwicklungsprogramm Länd-
licher Raum (ELR). 
  
Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz Baden-Württemberg 
stellt dafür jährlich Fördermittel in Höhe 
von 60 Millionen Euro zur Verfügung. Bis 
zum 07.09. dieses Jahres können sich Privat-
personen, Kommunen und Firmen mit bis 
zu 100 Mitarbeitern für Zuschüsse bei ihrer 
Kommune bewerben. Die Fördersätze betra-
gen bis zu 50 %. Neu ist in diesem Jahr der 
Gedanke, nachhaltiges Bauen zu fördern. 
So wird der Einsatz nachwachsender Roh-
sto� e mit einem Plus von 5-Prozentpunk-
ten des Fördersatzes belohnt. Förderfähig 
sind Investitionen in ländlichen Gebieten in 
den Bereichen Arbeiten, Grundversorgung, 
Wohnen und Gemeinschaftseinrichtungen.  
  
Termine: 
ELR-Anträge sind bei der Gemeinde Schlien-
gen abweichend vom festgesetzten Termin 

des Landratsamtes Lörrach (7. September 
2018) bis zum 31. Juli 2018 zu stellen. 
Die Förderbescheide werden voraussichtlich 
im 2. Quartal 2019 vorliegen. 
  
Auf den Internetseiten der Wirtschaftsregi-
on Südwest (www.wsw.eu) und des Land-
kreises Lörrach (www.loerrach-landkreis.de/
elr) sind die aktuellen ELR-Flyer mit grundle-
genden Förderinformationen verö� entlicht. 
  
Für Rückfragen stehen zur Verfügung: 
Bürgermeisteramt Schliengen 
Carina Bürgelin, Tel. 07635 3109-33, buerge-
lin.carina@schliengen.de 
(Montag bis Mittwoch 8:00 bis 12:00 Uhr) 
  
Landratsamt Lörrach
Martina Hinrichs (Stabsstelle Strukturpoli-
tik & Tourismus), Telefon: 07621/410-3010, 
E-Mail: martina.hinrichs@loerrach-landkreis.de 
  
Wirtschaftsregion Südwest 
Laura Berchtold (Wirtschaftsbeauftragte des 
Landkreises Lörrach), Telefon: 07621/5500-
152, E-Mail: laura.berchtold@wsw.eu. 

NOTRUFE
Polizei  110
Notruf 112
Allgemeiner Notfalldienst  116117 
 Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 6076211
Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 6076212
 

APOTHEKEN
Bereitschaftsdienst der Apotheken
unter www.aponet.de oder 0800 00 22 833
(kostenlos aus dem Festnetz)

WICHTIGE RUFNUMMERN
 Krankentransport Deutsches Rotes Kreuz     19222
Soziale Dienste für alte, kranke und behinderte Menschen, 
Fahrdienste für Behinderte, Häuslicher P� egedienst, 
Angebote für Demenzbetro� ene, DRK Hausnotruf und 
Mobilruf,  
Deutsches Rotes Kreuz Servicezentrale,  07631 1805-0.

i-punkt Fritz-Berger-Stiftung
Information - Vermittlung - Beratung im Alter, bei 
Behinderung, P� ege. 
In den geraden Wochen am Freitag 9.00 - 12.00 Uhr in 
Schliengen, Bürger- und Gästehaus,Nidauer Platz 1, 
Terminvereinbarung in Lörrach Tel. 07621 410-5033, 
info@fritz-berger-stiftung.de

 Kirchliche Sozialstation Südliches Markgrä� erland, 
Papierweg 18, 79400 Kandern  07626 91412-0
Wenn Sie p� egerische Hilfe, Beratung oder Ausführungen 
ärztlicher Verordnungen benötigen, erreichen Sie uns 
täglich von 8 bis 13 Uhr (ansonsten AB).

Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler
Sie brauchen Hilfe bei der P� ege, bei ärztlichen 
Verordnungen oder Beratung? 
Infos von 8 Uhr bis 13 Uhr unter Tel. 07635 3136202 
(ansonsten AB). 

Hospizgruppe Kandern 07626 914120

Caritas
Betreuungsgruppen 
für demente Menschen 07621 927521

Häusl. Betreuungsdienst  
für demente Menschen 07621 927520

 Blinden- & Sehbehindertenverein Südbaden e.V. 
Wöl� instr. 13, 79104 Freiburg 0761 36122
www.bsvsb.org

BEREITSCHAFTSDIENSTE

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Ansprechpartnerin: Magalie Teyssedou 
Telefon:  0160 4579124 
Email: gemeindesozialarbeit@schliengen.de 
Facebook: Magalie Teyssedou 
Postanschrift:  Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen 
Info: www.schliengen.de 
  

Unterstützung / Beratung für alle Bürgerinnen und Bürger:  
Bei Fragen und zur Vermittlung zu Hilfsangeboten der Region, bei persönlichen Problem-
lagen, Krisen und Kon� ikten. Keine Altersbeschränkung. 

O� ene Beratung im Büro Foyer Bürger- und Gästehaus Schliengen (BGH, Nidauer Platz 1) 
jeden Dienstag von 16.30 bis 18.30 Uhr 
oder Termine nach Vereinbarung (auch im Wohnumfeld). 
  
O� ene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendraum Schliengen: 
Nebeneingang Bürger- und Gästehaus (BGH)Schliengen 
TeenieTre� : für Kinder von 10 bis 13 Jahren 
Donnerstags 15.30 bis 17.30 Uhr (außer an Feiertagen) 
O� enerTre� : für Jugendliche ab 14 Jahren 
Donnerstags 17.30 bis maximal 21.30 Uhr (außer an Feiertagen) 
Infos / Termine / Ausfälle: siehe Aushang am Nebeneingang BGH

GEMEINDESOZIALARBEIT SCHLIENGEN
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Tre� en der BUND Gruppe 
Neuer Termin für die Begehung am Rückhaltebecken Altinger Matten, Schliengen!  
 Liebe Naturfreunde, 
wir tre� en uns am Dienstag, 03.07.2018 um 19:30 Uhr am Radweg beim Damm des Rück-
haltebecken
zur Begehung mit Informationen über die Entwicklung der P� anzen- und Tierarten im Umfeld 
in diesem Gebiet.  
Wir freuen uns über rege Beteiligung. 
www. bund-schliengen.de 

UMWELT
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schwarzwaldverein Bad Bellingen e.V. 
Stammtisch-Grillfest 
Es ist wieder soweit ! 
  
Anstelle des monatlichen Stammtisches tre� en wir uns am Freitag, den 29. 6. 2018 ab 18 Uhr 
am Grillplatz unterhalb der „Kapelle Maria Hügel“ zum gemeinsamen Grillen. 
Mitzubringen sind Grillgut, Brot, Besteck, Teller, Gläser etc. und das Liederbuch. 
Getränke werden besorgt und können Vorort gekauft werden. 
Wir ho� en, das uns der „ Wettergott „ wohl gesonnen bleibt und laden zu diesem gemütli-
chen Tre� en 
die Mitglieder, Gäste und Freunde des Wanderns herzlich ein. 
Während des Abends besprechen wir die Wanderungen im Monat Juli 2018 
  
„Wanderung vom Notschrei 
zum Feldberg“ 
Am Sonntag, den 8.7.2018 unternimmt der Schwarzwaldverein Bad Bellingen eine Wande-
rung vom Notschrei über Stübenwasen und Todtnauer Hütte zum Feldberg. 
Die Wanderzeit beträgt ca. 4 - 4 1/2 Std. bei einer Wegstrecke von 13 km. 
Wir fahren in Fahrgemeinschaften nach Todtnau zum Busbahnhof. 
Weiter geht es mit dem Linienbus zum Notschrei, weiter zur Todtnauer Hütte wo wir zur Mit-
tagszeit einkehren werden. Danach geht es weiter zum Feldberger Hof. 
Von dort fahren wir mit dem Linienbus wieder zurück zum Busbahnhof nach Todtnau. 
  
Mitzunehmen: festes Schuhwerk, kleines Vesper, Wanderstöcke evtl. Regenschutz. 
  
Tre� punkt zur Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist am Sonntag, den 8.7.2016 um 8.00 Uhr am 
Busparkplatz an der Bad Str. in Bad Bellingen. 
Eine Anmeldung bis Freitag den 6.7. 2018 ist wegen der Mittagseinkehr sowie der Gruppen-
busfahrkarten 
unbedingt erforderlich. 
  
Anmeldung und weitere Infos: bei den Wanderführern Brigitte und Walter Müller, Auggen 
Tel. Nr.: 07631/6184 
  
Zu dieser Wanderung sind die Mitglieder sowie Gäste und Freunde des Wanderns sehr herz-
lich eingeladen. 

KURZ & AKTUELL

Einladung zum Sommerfest 
des Marienheimes in Bamlach
Die Bewohner und Mitarbeiter des Mari-
enheimes in Bamlach laden herzlich zum 
Sommerfest am 08.07.2018 von 14.30 bis 
19.00 Uhr ein mit buntem Unterhaltungs-
programm, sowie Führungen durch das 
Wohnheim.

Für das leibliche Wohl wird mit Ka� ee und 
Kuchen und einem leckeren Abendessen 
bestens gesorgt.
 
 
Skulpturen-Ausstellung 
Die holländische Künstlerin Ria Habets-Bui-
jsse feiert ihr Jubiläum „25 Jahre Bildhaue-
rin“ mit einer Skulpturen-Ausstellung. 

Die Ausstellungserö� nung  ist am Sams-
tag, 30 Juni 2018, um 15.30 Uhr  in ihrem 
Wohnumfeld in der Golfresidenz Bamlach, 
Am Golfplatz 1/4. 

Die Ausstellung dauert bis 22. Juli 2018. Ö� -
nungszeiten: Dienstag bis Sonntag, jeweils 
von 14.00 – 19.00 Uhr, Montag  geschlossen. 
 
 
 

Fei� ab� d-Um� � k
d�  Egg� �  D� fgeme�  chaft 

Am letzten Freitag im Monat � ndet auf dem Kanonenplatz in Niedereggenen 
der „Eggener Feierabend-Umtrunk“ am Weinbrunnen statt. 

Der nächste Termin ist am Freitag, 29.06.2018, von 18 bis 23 Uhr mit der 
Vorstellung der neuen 2017-er Weißweine vom Weingut Hemmer. 

Am Samstag, 14. Juli 2018 
sammeln die 

örtlichen Vereine
ab 7:00 Uhr 

Papier
 in Nieder-, Obereggenen 

und Schallsingen. 
Eine Altmetallsammlung, wie im Müllka-
lender angegeben, � ndet nicht statt. 

WOCHE FÜR WOCHE

AKTUELLES, INFORMATIVES,  

WISSENSWERTES  
IN IHREM HEIMATBLATT
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SENIORENKALENDER

Menschen für Menschen 
Schliengen

Bewegungstre�  im FREIEN 
Findet jeden Mittwoch von 15:30 bis 16:00 
Uhr im Schlosspark Schliengen statt.
Bewegungstre�  mit Anleitung für alle, die 
Lust auf Bewegung in der freien Natur ha-
ben. Stärken und verbessern Sie Ihr  Gleich-
gewicht, Kraft und Beweglichkeit! Ohne An-
meldung! 

Deutsches Rotes Kreuz

Information zur Datenerhebung  (Datenschutzinformation) 
 
Anmeldung  zu den Seniorenausflügen 50+ der Gemeinde Schliengen 2018 
 
Gemeinde /Stadtverwaltung Schliengen 
Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO Bürgermeister Werner Bundschuh 

Stellvertreter Wolfgang Pfeiffer 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter Herrn Hubert Röder, datenschutz@schliengen.de 
Zweck der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage Die personenbezogenen Daten werden zum Zweck 

der Durchführung des Seniorenfahrten50+ 
Programms  der Gemeinde Schliengen 2018 erhoben 
und verarbeitet. 

geplante Speicherungsdauer Die Daten werden ab sofort gespeichert und nach 
Ablauf von drei Monaten nach der letzten 
Seniorenfahrt 2018 gelöscht. 

Empfänger oder Kategorie von Empfänger der Daten 
(Stellen, denen die Daten offengelegt werden) 

Bearbeitungsteam Juliane Meier , Lioba Baumgartner, 
Lydia und Rudolf Sommerhalter 

Betroffenenrechte Sie haben als betroffene Person das Recht von der 
Gemeindeverwaltung Auskunft über die Verarbeitung 
personenbezogener  Daten (Art. 15 DSGVO), die 
Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16 DSGVO), die 
Lösung der Daten (Art. 17 DSGVO) und die 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu 
verlangen, sofern die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten  personenbezogenen gemäß Art. 20 
DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. Sie können 
nach Art. 21 DSGVO Widerspruch einlegen. Die 
Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten können 
Sie jederzeit widerrufen. Unbeschadet anderer 
Rechtsbehelfe können Sie sich beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, Postfach 10 29 32, 70025 
Stuttgart, poststelle@lfdi.bwl.de beschweren. 

Verpflichtung, Daten bereitzustellen, Folgen der 
Verweigerung 

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben genannten 
Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten 
bereitzustellen. Sind Sie damit nicht einverstanden, 
kann eine Anmeldung nicht entgegengenommen 
werden und Sie können nicht an einer Seniorenfahrt 
50+ der Gemeinde Schliengen 2018 teilnehmen. 

 
 

Seniorentreff 50+

DRK-Singnachmittag für Senioren 
Der DRK-Kreisverband Müllheim lädt am 
Dienstag, 3. Juli 2018, um 14.30 Uhr zu ei-
nem geselligen Volksliedersingen bei Ka� ee 
und Kuchen ins Rotkreuzhaus Müllheim ein. 
Für den Nachmittag kann vom DRK ein Fahr-
dienst organisiert werden. Anmeldung über 
die DRK-Servicezentrale: Tel. 07631/1805-0. 
  

Straußi-Fahrt zur Hunnestrauße 
in Gottenheim 
Die Ehrenamtlichen der DRK-Seniorenarbeit 
laden am Samstag, 7. Juli 2018, zu einem 
Aus� ug in die Hunnestrauße in Gottenheim 
ein. Im Preis von 19 Euro sind der Fahrdienst 
und die Betreuung inbegri� en. Die Teilneh-
mer werden ab ca. 15 Uhr mit Kleinbussen 
des DRK direkt von zu Hause abgeholt. An-
meldung über die DRK-Servicezentrale: Te-
lefon 07631/1805-0. 

Liebe Seniorinnen und Senioren, 
  
die Gemeinde Schliengen lädt Sie herzlich 
zum Aus� ug am Mittwoch, 18. Juli 2018  
ein. Kommen Sie mit zur Landesgarten-
schau Lahr. 
Unter dem Motto wächst lebt.bewegt.blüht 
die Blumenstadt Lahr auf. Drei Parkbereiche 
auf 38 Hektar Fläche – großzügiger hat sich 
bislang noch keine baden-württembergi-
sche Landesgartenschau gezeigt. Über das 
Schwungvolle Wahrzeichen, die architekto-
nische imposante Ortenaubrücke, ist nun 
der Seepark mit dem Bürgerpark verbun-
den. 4.000 gep� anzte Bäume, ideenreich 
gestaltete Anlagen, 4.000 m² Blumen� or 
und kreative Spielräume verwandeln die 
einstigen Acker� ächen nun in eine Grünoa-
se voller Leben und eindrucksreicher Entde-
ckungen. Abendliche Einkehr im Gasthaus 
Drei Linden. Rückkunft ca. 20 Uhr. 
  
Der Fahrpreis incl. Eintritt Landesgarten-
schau beträgt 30,00 Euro und ist freundli-
cherweise unterstützt von der Stiftung SPK 
ML. 
  
Wir wünschen Ihnen einen schönen Aus-
� ugstag und freuen uns über Ihre Teilnah-
me. Lydia + Rudolf Sommerhalter. 
  
Omnisbus-Abfahrtszeiten: 
08.00 Uhr Schliengen/Blankenhorn 
08.05 Uhr Mauchen/Berner 
08.10 Uhr Feldberg/Bushaltestelle 
08.15 Uhr Obereggenen/Rathaus 
08.20 Uhr Niedereggenen/Ober- und Unter-
dorf 
08.25 Uhr Liel/Sonne 
08.28 Uhr Schliengen Altinger Straße 
  
Anmeldung: 
ab Montag , den 02. Juli 2018  bei Frau Rie-
der, Rathaus, Telefon 3109-10. 
  
Vorschau: 
Sonntag 19. August 2018 – Achtung Sonntag 
– Ganztag 
Volksschauspiele Ötigheim. Deutschlands 

größte Freilichtbühne. Carl Zellers Operette 
DER VOGELHÄNDLER. 
Grüß euch Gott, alle miteinander! Schaut´s 
euch meine Vögel an. Adam, Vogelhändler 
aus Tirol, liebt die Christel von der Post. Die 
beiden können aber erst heiraten, wenn 
der Vogelhändler einen festen Posten hat 
– und mit Protektion, von der Adam nichts 
weiß, wird er von den Prodekanen Sü�  e 
und Würmchen einer fragwürdigen Prüfung 

unterzogen und zum Menageriedirektor 
ernannt. Ein Gewirr aus Korruption, Techtel-
mechteln und Eifersüchteleien entsteht, bei 
dem sich Christel und der stets vergnügte 
Adam am Ende doch in den Armen halten! 
Freuen sie sich auf ein opulentes Theaterver-
gnügen mit Hunderten von Mitwirkenden, 
Tanz, Liveorchester und einer Musik, die ei-
nen Ohrwurm nach dem anderen bereithält.   
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Gottesdienste  
  
30. Juni Samstag der 12. Woche im Jahreskreis 
Kollekte f. den Papst (Peterspfennig)  
Schliengen 14.00 Uhr Hochzeit von Ellen Rudolf und 
  Markus Neumeyer  
Liel 18.30 Uhr Vorabendmesse zum Sonntag  
Bad Bellingen 15.30 Uhr Eucharistische Anbetung bis 18.00 Uhr  
  18.30 Uhr Vorabendmesse zum Sonntag  
  
01. Juli 13. Sonntag im Jahreskreis 
Kollekte f. den Papst (Peterspfennig)  
Bamlach 10.30 Uhr  Hl. Messe zum Patrozinium St. Peter u. 

Paul, mitgestaltet vom Kirchenchor und 
anschließendem Pfarrgartenfest  

  
03. Juli Dienstag – Hl. Thomas, Apostel  
Schliengen 14.30 Uhr Seniorengottesdienst im Pfarrsaal  
Bad Bellingen 18.00 Uhr Rosenkranz  
  18.30 Uhr Hl. Messe  
  
04. Juli Mittwoch der 13. Woche im Jahreskreis  
Bamlach 18.30 Uhr Hl. Messe  
  
05. Juli  Donnerstag der 13. Woche im Jahreskreis  
Schliengen 18.00 Uhr  Andacht für geistliche Berufungen: „Geh 

und rede als Prophet zu meinem Volk! 
  (Am 7,15)  
Liel 18.00 Uhr Rosenkranz  
  18.30 Uhr Hl. Messe  
Bamlach 18.30 Uhr Andacht für geistliche Berufungen.  
  
  
ðSeniorengottesdienst in Schliengen
Das Seniorengottesdienstteam lädt ein zum Gottesdienst am 
Dienstag, 03.07., um 14.30 Uhr im Pfarrsaal Schliengen. 
 
Krankenkommunion im Juli 2018 
Schliengen
Fr 06.07. ab 10.00 Uhr   Pfr. O. Winter  
Mauchen N. Absprache   07635/8244780 
Liel Fr 06.07. ab 10.00 Uhr Pfr. O. Winter  
Haben Sie Verwandte oder Bekannte, die nicht mehr zur Kirche 
gehen können, aber die Heilige Kommunion zu Hause durch den 
Herrn Pfarrer oder einen Vertreter empfangen wollen, so melden 
Sie dies bitte im Pfarrbüro (Tel. 8244780) 
  
Termine PGR 
Die nächste Sitzung des Pfarrgemeinderats � ndet am Mittwoch, 
04.07. um 20.00 Uhr im Pfarrsaal in Schliengen statt. 
  
Werktaggottesdienste St. Vinzenz, Liel 
Der Werktaggottesdienst am Donnerstag um 18.30 Uhr � ndet jetzt 
in den Sommermonaten in der Kapelle hinter der Kirche statt. 
PDF hat 2 Seiten.

Evangelische Kirchengemeinde Schliengen 
Evang. Pfarramt, Oberdorfstraße 2, 79424 Auggen, Tel.: 07631/2589 
 
Wochenspruch:  
Aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, 
und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es. (Eph 2,8) 
  
Sonntag, 01.07.2018 5. Sonntag nach Trinitatis 
09.00 Uhr  Gottesdienst in der Prälat-Hebel-Kirche in Schliengen

 (Pfr. Dr. Schulze-Wegener), anschließend Kirchenka� ee 
  
10.15 Uhr  Gottesdienst in der Kreuzkirche in Auggen

(Pfr. Dr. Schulze-Wegener) 
 
 
EVANG. KIRCHENGEMEINDEN NIEDEREGGENEN 
MIT LIEL, OBEREGGENEN UND FELDBERG 
Unsere Homepage: www.eggenertal.de 
Gottesdienste 
 
Sonntag, 1. Juli
10:00 Uhr Obereggenen mit Abendmahl, Präd. Endmann 
18:00 Uhr  Feldberg, Pfr. Otterbach, Abendgottesdienst „Ankommen“ 

mit dem „Heaven“  
  
Gruppen und Kreise 
 
Donnerstags, 9:30 Uhr, 
Krabbelgruppe, Gem.Raum Obereggenen 

Donnerstags, 18:00 Uhr 
Lauftre� , Tre� punkt Blauenhalle Obereggenen 

Freitag, 29. Juni, 20:00 Uhr, Hauskreis 

Montag, 2. Juli, 18:00 Uhr, Gebetskreis 
 
 
 

Frau Therese Scharmann, Schliengen, Am Prestenberg 5 
zum 70. Geburtstag am 3. Juli 2018  Wir gratulieren
Die Gemeinde gratuliert auch allen Jubilaren, die nicht genannt werden wollen, 
recht herzlich und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute. 

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholische Seelsorgeeinheit 
Schliengen  
Freiburger Str. 4, Schliengen,
Tel. 07635 / 8244780 

Bürozeiten: Mittwoch und Freitag: 10-12 Uhr, Dienstag 16 bis 18 Uhr 
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Kindergarten Obereggenen 
Das diesjährige Sommerfest fand auf dem 
Waldlehrpfad in Kandern statt. Bei herrli-
chem Sonnenschein trafen wir uns an einem 
Samstag auf der Lichtung und die Kinder be-
grüßten ihre Eltern mit dem Lied: “Wir gehen 
in den Wald.“ 
Gemeinsam wanderten und erkundeten wir 
die verschiedenen Stationen und machten 
auf dem Waldspielplatz halt. Alle sammelten 
verschiedene Naturmaterialien um an unse-
rem Ausgangspunkt ein Mandala zu legen. 
Hier zeigte sich eine große Vielfältigkeit, was 
für „Schätze“ in der Natur zu � nden sind. 
Danach bedienten sich alle am reichhaltigen 
Bu� et, wo jede Familie dazu beigetragen 
hat. Gesättigt, mit müden Kindern und ent-
spannt gingen wir nach Hause. 
Gleich die Woche darauf fand wieder unsere 
Waldwoche im Bürgler Wald statt. Für unse-

re Kinder eine Tradition. Sie freuen sich auf 
„ihren Wald“ und erkunden am ersten Tag 
erstmal, was sich verändert hat. Wie groß 
sind die Bäume wieder gewachsen, ah... da 
haben wir im letzten Jahr eine Hütte gebaut, 
hier haben wir Schnecken gefunden,..usw. 
Wir wanderten wieder zum Hochsitz und 
unserer „Waldrutschbahn“, wo Geschicklich-
keit, Mut und Kraft erforderlich sind. 
Auch nahm sich der Förster Herr Tröndle 
wieder Zeit für uns. Wie wachsen die Bäu-
me, welche Voraussetzungen braucht das 
Wachstum, wie heißen die Bäume um uns 
herum, wo fressen hier Wildschweine und 
Rehe und bei einem Natur-Memory mussten 
wir uns verschiedene Materialien merken 
und im Wald suchen. Das hat Spaß gemacht. 
Ein herzliches Dankeschön an Herr Tröndle. 
Unsere jüngsten Kinder im Kindergarten 
genossen unterdessen den Garten.Da die „ 
Großen“ unterwegs waren, konnten die Klei-

nen den Garten für sich erkundigen. Und bei 
tollem Sonnenschein mit Wasser spielen, 
den Sandkasten und die Fahrzeuge für sich 
beanspruchen. 

Sonnige Grüße 
von den Kindern und Erzieherinnen 

 

KINDERGÄRTEN

Musikschule 
Markgräfl erland

Konzert der Klarinetten- und Saxofon-
klasse  
Zum Konzert der Klarinetten- und Saxopho-
nklasse von Giuseppe Porgo (Musikschule 
Markgrä� erland e.V.) am Sonntag, 15. Juli 
2018  um 14.00 Uhr, Bürger- und Gästehaus 
Schliengen, sind alle recht herzlich einge-
laden! Es erwartet die Besucher ein sehr 
schönes Konzert, auf welches sich die Schü-
lerinnen und Schüler vorbereitet haben! Der 
Eintritt ist frei.  
Trompetenklänge in der Hebelschule 
Das Vorspiel der Trompetenklasse Wolfgang 
Wetzel (Musikschule Markgrä� erland e.V.) 
� ndet am Donnerstag, 19. Juli 2018, um 
18.00 Uhr im Kursraum der Hebelschule 
statt. Die Schülerinnen und Schüler sowie 
ihr Trompetenlehrer Wolfgang Wetzel laden 
recht herzlich zum Vorspiel ein. Der Eintritt 
ist frei. 
Sommerkonzert mit Geigen und Oboen 
Ein sommerliches Konzert der Geigen- und 
Oboenklassen Angelika und Ingo Balzer er-
klingt am Dienstag, 24. Juli 2018, um 18.30 
Uhr in der Gemeindehalle Liel. Die Besucher 
dürfen sich auf ein interessantes, abwechs-
lungsreiches Programm freuen! Der Eintritt 
ist frei.  
 
 
 

AUS DEN SCHULEN

Volkshochschule Markgräflerland/
Jugendkunstschule Markgräflerland
Gerbergasse 8, 79379 Müllheim, 
Tel. 07631/16686, Fax 07631/16499
E-Mail: info@vhs-markgraeflerland.de, 
Internet: www.vhs-markgraeflerland.de

Donnerstag, 05.07.18 ist unsere 
Geschäftsstelle ab11.00 Uhr geschlossen. 
  
Sommerschnitt bei Obst- und 
Ziergehölzen 
In dem Praxiskurs quer durch den Garten 
sprechen wir über Sommerschnittmaßnah-
men an Obst- und Ziergehölzen sowie Rosen 
und Kletterp� anzen, über Eingri� e an einer 
Staudenrabatte oder über den Zustand von 
Kübelp� anzen. Wir behandeln aber auch an-
stehende P� egearbeiten, Krankheiten und 
Schädlinge sowie Ihre speziellen Anliegen 
und Probleme. 
Donnerstag 19.07., 17.00 – 20.00 Uhr in 
einem Teilnehmergarten 
  
Highlights von O�  ce 2010 & 2013 sowie 
2016 
Praxisorientiertes Bedienen der O�  ce-Ober-
� äche 
Dieser Kurs bietet einen Überblick über sinn-
volle Systemeinstellungen sowie hilfreiche 
Tipps zur praxisorientierten Bedienung der 
O�  ce-Ober� äche. 
Donnerstag 19.07., 18.30 – 21.30 Uhr, 
VHS-Haus 
  

Kunst & Natur für Erwachsene 
Das tiefe Eintauchen in Naturerlebnisse ver-
bindet uns mit uns selbst und unserem Ur-
sprung. In diesem Kurs wird Raum sein, zum 
still werden in der Natur und zum künstle-
rischen Gestalten draußen. Wir werden mit 
Naturmaterialien, Ton und Farbe arbeiten. 
So können die Erfahrungen spielerisch ei-
nen Ausdruck � nden und integriert werden. 
Samstag 21.07., 10.00 – 15.00 Uhr, Tre� -
punkt: Bad Sulzburg, Waldhotel am Ho-
telparkplatz 
  
Blitzentspannung - Die Kunst sich schnell 
zu entspannen 
Die Fähigkeit, eine optimale Balance zwi-
schen Stressbelastung und Erholung herzu-
stellen, spielt eine zentrale Rolle dabei, ob 
wir den Stress bewältigen können oder ob 
er uns krank macht. In diesem Kurs werden 
Bewältigungsstrategien zur Verbesserung 
der Regulationsfähigkeit von Stressreak-
tionen vermittelt, die schnell, e� ektiv und 
alltagstauglich sind. Es werden unterschied-
liche Kurzentspannungstechniken vorge-
stellt und geübt; dabei kommen Elemente 
aus Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, 
AutogenemTraining, Progressiver Muskel-
entspannung und Qi Gong zum Einsatz. 
Samstag 21.07., 14.00 – 18.00 Uhr, VHS-
Haus 
  
  
Wir bitten bei allen Angeboten um Ihre An-
meldung. 
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Landratsamt Lörrach
„Gipfelstürmer gesucht.
Bewirb dich jetzt und werde Teil von etwas Großem.“

Das Landratsamt Lörrach bietet für das Jahr 2019 Jahr wieder viel-
fältige Ausbildungs- und Studienplätze an. Weitere Informationen 
zur Ausbildung und zur Online-Bewerbung � ndest du im Web unter 
www.loerrach-landkreis.de/karriere.
 

Imkerverein Kandertal e.V.  
Unser nächster  Imkertre�  � ndet am Mittwoch, 
den 4. Juli im Gasthaus „Engel“ in Sitzenkirch statt. 
Wir tre� en uns ab 19.00 Uhr in gemütlicher Runde zur 
Bekanntgabe aktueller Informationen und Erfahrungs-
austausch. 
Gäste sind herzlich willkommen.  
  
  
Am Sonntag 8. Juli 2018 von 11:00 bis 17:00 Uhr � ndet im Bürger-
haus Edenbach / Malsburg der „Tag der deutschen Imkerei“ statt. 
  
Mit vielen Infos rund um Bienen, Honig und Imkerei präsentiert 
sich der Imkerverein Kandertal zum fünften Mal an dieser bun-
desweiten Veranstaltung. 
Auch für das leibliche Wohl mit Herzhaftem und Vegetarischem ist 
gesorgt: Wir bieten unter anderem „Schüfeli“ mit selbstgemachtem 
Karto� elsalat, einen Salatteller, sowie „Kichererbsenkrustel“ mit 
Nuss-Topping und „Grünkernkugeln“ im Kräutersud. Das selbstge-
machte Honig Parfait ist auch zu empfehlen. 
Außerdem Ka� ee und Kuchen (auch zum Mitnehmen). 
  
Weitere Infos und Termine auf unserer Internetseite  
www.imkerverein-kandertal.de 

WAS NUN,
HERR KOMMISSAR? 

Präventionstipps der Woche Ihrer Polizei 
zum Thema „Enkeltrick“ 
UNSERE FAKTEN:  Die Betrüger rufen meist bei älteren Personen an und 
geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus. Es wird 
eine Notlage (z.B. Verkehrsunfall oder Immobilienkauf) vorgetäuscht 
und eine fi nanzielle Unterstützung erbeten. Hierzu wird dann ein Bote 
geschickt um das Geld abzuholen. 
  
UNSERE TIPPS: Vergewissern Sie sich in der Familie, ob sich der/die 
angebliche Anrufer/In tatsächlich in einer Notlage be� ndet. Geben 
Sie dem Anrufer keinerlei Informationen über Ihre persönlichen Ver-
hältnisse. 
Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und brechen Sie das Tele-
fonat ab, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Melden Sie sich 
ggf. über den Notruf 110 bei der Polizei. 
  
UNSER ANGEBOT: Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen 
Polizeidienststellen.  

Diese informieren Sie gerne über die richtigen Verhaltenswei-
sen! 
  
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihre Polizei 
 

WieDerEinstieg 
gelingt! 
Sie möchten gern nach einer 

längeren Familienphase zurück ins Berufsleben? Sie haben Fra-
gen rund ums Thema Wiedereinstieg? Sie brauchen individuelle 
Unterstützung? 
Eine erste unverbindliche Kontaktaufnahme ist möglich in der of-
fenen Sprechstunde der Wiedereinstiegsberaterin Viviane Ne�  am 
Mittwoch, 18.07.2018 von 09:30 bis 11:30 Uhr. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Melden Sie sich beim Empfang der Arbeitsagentur 
Lörracher, Brombacher Str. 2.  
Eine Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung ist darüber hinaus 
auch per E-Mail möglich unter Loerrach.Wiedereinstieg@arbeits-
agentur.de 
  
  

Agentur für Arbeit 
Informationsveranstaltung „Berufe im Gesundheitswesen“ 
Die Informationsveranstaltung � ndet am Donnerstag, 05. Juli 2018, 
um 14.00 Uhr in der Agentur für Arbeit Lörrach, Brombacher Str. 2, 
Berufsinformationszentrum (BIZ), Zimmer E.14, statt. 
Frau Christina Ade-Schwöble von der Schule für P� egeberufe der Kli-
niken des Landkreises Lörrach und des St. Elisabethen-Krankenhau-
ses informiert in einem Vortrag über folgende Ausbildungsberufe: 
- Gesundheits- und Krankenp� eger/in 
- Gesundheits- und Krankenp� egehelfer/in 
- Gesundheits- und Kinderkrankenp� eger/in. 
Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. 
 
 
Projekt „Schöne Ferien“ des Caritasverbands 
Vielen Familien mit geringem Einkommen fehlen die Mittel für Feri-
enfreizeiten oder Unternehmungen in den Sommerferien. Erstmals 
in diesem Jahr bietet daher der Caritasverband die Möglichkeit, � -
nanzielle Unterstützung für Ferienfreizeiten und Ferienaktionen zu 
erhalten. Nähere Informationen dazu gibt es beim Caritassozial-
dienst der Außenstelle Weil am Rhein, Tel. 07621-770280. 
 

INFORMATIONEN ZUM ALLTAG  

 
 
 

 Agentur für Arbeit Lörrach • Pressestelle 
Brombacher Str. 2, 79539 Lörrach 

Telefon: 07621 178 470 
www.arbeitsagentur.de 
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Verbraucherzentrale
Baden-Württemberg 
Teurer ist nicht immer besser - Kosten-
p� ichtige Online-Patientenverfügungen 
versprechen eine schnelle, professionelle 
Erstellung individuell passender Unterla-
gen. Dabei reichen die Preise von 10 bis 
140 Euro und die Bandbreite der Angebo-
te vom reinen Download der Formulare 
bis hin zum persönlichen Kontakt mit Ex-
perten. Die Verbraucherzentralen haben 
das Geschäftsmodell unter die Lupe ge-
nommen und festgestellt: Teurer ist nicht 
immer besser. 
Eine Patientenverfügung legt den Willen 
des Patienten bezüglich möglicher medizi-
nischer Behandlungssituationen in der Zu-
kunft fest. Damit das möglich ist, macht der 
Patient vorsorglich Angaben zu häu� g auf-
tretenden Behandlungssituationen. Kosten-
p� ichtige Online-Angebote können dazu 
durchaus eine rechtswirksame Festlegung 
der eigenen Wünsche leisten. „Allerdings 
gibt es keinen Grund für die Annahme, die 
Formulierungen in einer Online-Patienten-
verfügung seien besser als gängige Vordru-
cke, die sich Verbraucher von Ministerien 
besorgen, aus dem Internet kostenfrei zum 
Ausfüllen herunterladen oder im Buchhan-
del kaufen können“, so Dr. Peter Grieble, 
Abteilungsleiter Versicherungen, P� ege, 
Gesundheit bei der Verbraucherzentrale Ba-
den-Württemberg. 
In einem Test von elf kostenp� ichtigen On-
line-Angeboten stellte eine bundesweite 

Untersuchung der Verbraucherzentralen 
fest, dass die meisten online angebotenen 
Patientenverfügungen mit den kostenlos er-
hältlichen Textbausteinen des Bundesjustiz-
ministeriums übereinstimmen. Kritisch sind 
Angebote zu betrachten, die eine Optimie-
rung erprobter Patientenverfügungsmus-
ter versprechen. Die Verbraucherzentralen 
konnten sich von einem Mehrwert solcher 
Angebote nicht überzeugen. Im ungünstigs-
ten Fall können wortreiche Erweiterungen 
gängiger Formulierungen sogar Zweifel auf-
werfen, wenn die Breite der Formulierungen 
als Unsicherheit des Verfassers interpretiert 
wird. Dann wäre der höhere Preis für eine 
solche Optimalversion schlecht investiert. 
Als bedenklich bewerten die Verbraucher-
zentralen zudem Stil und Inhalt zahlreicher 
Werbetexte. Häu� g schüren diese die Angst 
von Verbrauchern, der Medizin ohne die 
beworbene Patientenverfügung hil� os aus-
gesetzt zu sein. „Dabei ist gerade ein kühler 
Kopf bei der Erstellung einer Patientenver-
fügung die beste Garantie für eine nachvoll-
ziehbare Bekundung des eigenen Willens“, 
so Experte Grieble. 
Ausführliche Hintergründe und praktische 
Tipps zum Thema � nden Interessierte im 
Ratgeber „Patientenverfügung“ der Verbrau-
cherzentralen oder, kurz zusammengefasst, 
auf www.vz-bw.de/node/13102 . 
Pressemitteilung und Verbraucherinforma-
tion wurden im bundesweiten Projekt „Wirt-
schaftlicher Verbraucherschutz“ erarbeitet, 
gefördert durch das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz. 

Beratung im Sozialrecht: 
Die nächsten Sprechtage der VdK Sozial-
rechtsschutz gGmbH inLörrach  � nden am 
Dienstag,  3., 10., 17., 24. und 31. Juli  in 
der VdK-Servicestelle in der Gretherstraße 
17 statt. 
Die Beratung und rechtliche Vertretung um-
fasst die Rechtsgebiete aller gesetzlichen 
Sozialversicherungen (Kranken-, Unfall-, 
Renten-, Arbeitslosen und P� egeversiche-
rung). Ebenso werden Mitglieder sowohl 
im Schwerbehinderten- und sozialen Ent-
schädigungsrecht als auch in der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende und im Alter 
vertreten. Eine vorherige Terminverein-
barung unter Tel. 0 76 21 / 93 96 39-0 ist 
erforderlich. 
 
Freiwillige  
Feuerwehr  
Schliengen

Abteilung Obereggenen und 
Niedereggenen 
Mittwoch, 04. Juli 2018 
20:00 Uhr Technische Hilfe 
  
Jugendfeuerwehr 

Abteilung Schliengen 
Mittwoch, 04. Juli 2018 
19:00 Uhr Feuerwehrübung  
  
jugendwart@feuerwehr-schliengen.de 

Sportfreunde 
Schliengen

Wochenende gehört dem Mädchenfuß-
ball 
Am Samstag, 30. Juni � ndet erstmals ein 
internationales D-Juniorinnen Turnier 
statt. Von 9:30 bis ca. 16:30 Zeigen 12 Mann-
schaften aus Deutschland, Frankreich und 
der Schweiz ihr Können.  
Am Sonntag, 1. Juli � ndet von 9:30 - 11:00 
ein Probetraining für die Jahrgänge 2002 
- 2013 statt. Ab 11:00 treten dann die F-Juni-
orinnen in einem Turnier gegeneinander an. 
Die Mädels freuen sich über zahlreiche 
Zuschauer :-) 

AUS DEN VEREINEN
GANZ SCHÖN WAS LOS 
Die nächsten Wochen ist auf dem Sportge-
lände der Sportfreunde Schliengen ganz 
schön was los. Termine reservieren!! 
13. + 15. Juli - Vollmer-Cup 
22. Juli - Spielfest 
  
Ergebnisse 
Relegationsspiel - Herren 
SFS - TuS Maulburg 1:3 
(Jens Lehmann) 
C-Juniorinnen 
SF Eintracht Freiburg 2 - SG Müllheim-
Schliengen 2:3 
(Emine 2, Nicola) 

 
 

SV Liel-
Niedereggenen

Vergangene Spiele 
E-Junioren | Kleinfeldklasse 
FC Wittlingen III – SV Liel-NE II  2:4 
  
E-Junioren | Kleinfeldklasse 
TuS Lörrach-Stetten 4 – SV Liel-NE II 3:3 
  
Kommende Spiele  
Samstag 30.06.2018 
C-Junioren | Bezirkspokal 
SG Kandern – FV Fahrnau 13:00 Uhr 
Spielort: Bad Säckingen 
  
C-Junioren Kreisligameister 

Unsere C-Junioren (Spielgemeinschaft mit FC 
Kandern und SG Malsburg-Marzell) konnten die 
Meisterschaft in der Kreisliga 1 erringen. Einen 
herzlichen Glückwunsch an das Trainerteam und 
die Mannschaft!
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Bogensportclub 
Markgräfl erland

BSCM Schliengen, neu eingekleidet mit 
Unterstützumg von Sponsoren 
Der BSCM konnte durch Unterstützung 
zweier Sponsoren, dem Weingut Büchin 
und „Jürgen Czech Gas-Wasser-Wärmetech-
nik, neue Vereinsjacken anscha� en. Das 
Weingut Büchin unterstützt seit geraumer 
Zeit mit „Weinzigartigem“ En-gagement den 
Verein, wie auch die Fa. Czech. Jürgen Czech 
unterstützt bereits seit der Vereinsgründung 
den Bogensportclub. Da lag es Nahe diese 
Vereinsverbundenheit in Form von Logos 
auf den neuen Jacken zu verdeutlichen. 
Gemeinsame Events und gegenseitige Un-
terstützung zwischen den Firmen und dem 
Bogensportverein in der Vergangenheit 
sollen auch in Zukunft beibehalten werden. 
Der Vereinsvorsitzende Dietmar Schauer 
bedankte sich für die Unterstützung und 
verteilte voller Stolz die neuen Jacken an die 
Vereinsmitglieder. 

vl. Markus Büchin, Dietmar Schauer und Jürgen 
Czech

Warum soll man bei Gewitter nicht im See schwimmen?  
Blitze wählen den Weg des geringsten Widerstands und schlagen deshalb meistens in den 
höchsten Punkt ein. Sind keine Schiffe in der Nähe, ist der Körper eines Schwimmers die größte 
Erhebung im Wasser. Deshalb ist die Gefahr, beim Schwimmen vom Blitz getroffen zu werden, 
ziemlich groß. Aber auch wenn der Blitz nicht direkt in den Körper, sondern in unmittelbarer 
Umgebung ins Wasser einschlägt, kann das lebensgefährlich sein. Denn das Wasser leitet den 
Strom nicht nach unten ab, sondern über die Wasseroberfläche in verschiedene Richtungen. 
Selbst wenn man dadurch nur bewusstlos wird, ist das Risiko zu ertrinken groß. 

Brückner/DEIKE



WIR SUCHEN SIE
als zuverlässigen und verantwortungsbewussten Zusteller 
(ab 13 Jahren) für Prospekte und Anzeigenblätter
in Schliengen und Liel. 

psg Presse- und Verteilservice Baden-Württemberg GmbH
Telefon 0800-999-5-666                     zusteller@psg-bw.de

Gardinen
• Beratung
• Nähen
• Montage
• Waschservice

Über 115 Jahre 

Raumausstattung

Bächle
79418 Schliengen, Eisenbahnstraße 11

Telefon 07635/473 • gegenüber Gasthaus Krone
Mittwochnachmittag geöffnet

Å Å

ÅÅ

Gerüste Aufbau & Vermietung
1,- €/m² und Woche, Tel. 0172 - 8748410

ZIMMEREI & GERÜSTBAU JURZINSKI



Bauen & Wohnen
Renovieren & Modernisieren

Special
626 EFRINGEN-KIRCHEN  HALTINGEN  VORDERES KANDERTAL  KANDERN/ MALSBURG-MARZELL  SCHLIENGEN

Lindenstr. 3 
79592 Fischingen

Tel. 07628/803178
Fax: 9429750

Mobil: 0171/2880009
Mail: dietmar@weiss-bau.eu

• Neubauten
• Umbauten
• Anbauten
• Aufstockungen
• Renovierungen
• Hofbefestigungen
• Alles rund ums Bauen

zuverlässig &
fachgerecht

Wir führen für Sie aus:

Mitarbeiter/in gesucht !

• Dachstühle • Dachdämmungen • Dachfenster
• Gauben • Dachsanierung • Vordächer

• Reparaturen • Carports
79576 Weil am Rhein - Hinterdorfstraße 1
Tel. 0 76 21/77891 - Fax 75426
www.zimmerei-dufner.de

HEIZUNG & SANITÄR

Webergasse 2 • 79588 Blansingen
Tel.: 0 76 28 - 21 72 • Email: meiher@gmx.de
www.meisterbetrieb-meier-heizung.de



EFRINGEN-KIRCHEN  HALTINGEN  VORDERES KANDERTAL  KANDERN/ MALSBURG-MARZELL  SCHLIENGEN KW 26

Bauen & Wohnen
Renovieren & Modernisieren

Bauen & Wohnen

Special

Nächstes Themen-
spezial in KW 39
Anzeigenschluss: Di, 18.9., 15 Uhr

THEMEN-SPEZIAL-CODE: 626

REGION: Efringen-Kirchen, Haltingen, 
Vorderes Kandertal, Kandern/ 
Malsburg-Marzell, Schliengen

0 77 71 93 17-100

0 77 71 93 17-105

sonderseiten@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Wir sind für Sie da!

Andreas Röschard
Forstwirt und Baumpfleger

Ob Bauplatz, “Bündi“ oder ihr Grundstück,
wir halten Ihre Fläche mit moderner Mulchtechnik

frei von Gras und Brombeeren.

roeschard.de • info@roeschard.de • 01 51 / 20 12 44 31

-  Immobilien IVD
Hauptstr. 27 • 79400 Kandern

Tel. 07626-438 • FAX 8595
www.seiter-immobilien.de

Wir suchen im Markgräfler Land 

Häuser und Wohnungen
für vorgemerkte Kaufinteressenten.

Rufen Sie einfach mal an, Tel. 07626 438

Beratung - Lieferung - Montage
Investieren Sie in bestehende Werte

Kunststoff - Fenster
für Renovation

Reibmattenstr. 3, 79591 Eimeldingen, Tel. 07621/1622774

Wenn Schimmel im Neubau 
zum Ärgernis und zur 
Gesundheitsgefahr wird
Modriger Geruch und dunkle Flecken 
an den Wänden – untrügliche Zeichen 
dafür, dass sich Schimmel im Haus be-
�ndet. Meist sind bauliche Mängel und 
falsches Lüftungsverhalten die Ursache. 
Doch auch manch ein neues Eigenheim ist be-
reits vor dem Bezug unbewohnbar. Unzureichend 
abgeführte Baufeuchte macht das Wachsen und 
Gedeihen für Schimmel schon in der Bauphase 
leicht. Mögliche Folgen: Gesundheitsschäden 
und eine aufwändige Sanierung.
Schimmelpilz braucht vor allem Feuchtigkeit, 
Wärme und Nahrung, um sich auszubreiten. Letztere 
�ndet er in Form von Zellulose, die in Tapeten, Holz sowie 
Gipskartonplatten enthalten ist. Einzelne Bauschimmelarten vermögen sich schon 
bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70 Prozent auszubreiten. Baustellen, die im 
Winter o�en stehen und durch Regen/Tau durchfeuchtete Bauteile gelten als ideale 
Brutstätte für Schimmel. Die ungenügende Austrocknung der Neubaufeuchte, wie 
sie beispielsweise durch Putz- oder Estricharbeiten im Innenraum entsteht, ist eine 
weitere Ursache. Um also Schimmelpilzbefall zu vermeiden, muss Feuchtigkeit durch 
konsequentes Lüften und Heizen aus dem Gebäude entfernt werden. 
Wird der Schimmelpilzbefall nicht rechtzeitig entdeckt, ist meist eine Sanierung fällig. 
Manchmal hilft nur der Ausbau befallener Bauteile. Eigene Beseitigungs-Experimente 
im Do-it-yourself-Verfahren bringen letztendlich nichts, deshalb am besten die Fin-
ger von chemischen Mitteln lassen. Sie behandeln Schimmel nur ober�ächlich und 
ihre Dämpfe können der Gesundheit schaden. Wer Schimmelpilz auf der Baustelle 
vermutet oder entdeckt hat, sollte stattdessen fachmännischen Rat einholen. Ein un-
abhängiger Bausachverständiger sucht nach Feuchtquellen und sagt, ob tatsächlich 
Schimmelpilzbefall vorliegt. 
Der Ratgeber des Umweltbundesamtes „Hilfe! Schimmel im Haus“ informiert ausführ-
lich zu Ursachen und Abhilfe. Ob die Sanierung erfolgreich war, muss auch in der Folge 
noch mehrfach kontrolliert werden. Ist der Schimmel vollständig beseitigt, können 
auch Allergiker in ihrem Traumhaus wieder entspannt durchatmen.



Hausflohmarkt 
Raritäten, Antiquitäten, Sammlerstücke, Alltägliches und Sonn-

tägliches aus 9 Jahrzehnten für Sammler und Liebhaber, Groß und
Klein, übersichtliche Sortierung nach Themen, Impressionen 

auf ebay-Kleinanzeigen: 890240018, 881144653 
Fr. 06.07.,14.00 bis 20.00 Uhr , Sa. 07.07.,10.00 bis 18.00 Uhr 

Müllheim-Feldberg, Tannenweg 1 
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 Kunstausstellung im Rathaus Schliengen  
Das Kunstforum Schliengen präsentiert ab 12. Juni 2018 die Ausstel-
lung „Schulkunst“ im Wasserschloss Entenstein. Die Werke können 
zu den Ö� nungszeiten (Mo: 7:30–12:30 und 14-18 Uhr, Die + Mi+ Fr: 
8-12 Uhr, Do: 8-12 Uhr und 14-16 Uhr) besichtigt werden. Ausstel-
lungsdauer: bis 25. Oktober 2018. 
  
 Schloss Bürgeln 
Ab 1. März � nden die Schlossführungen wieder täglich um 11, 12, 14, 
15 und 16 Uhr statt. Gerne können Sie auch individuelle Gruppen-
führungen außerhalb der Führungszeiten vereinbaren. 
 
Infos zu Konzerten, Sonderführungen etc. � nden Sie unter: www.
schlossbuergeln.de. Die Schlossverwaltung erreichen Sie täglich 
von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und mittwochs von 15:00 Uhr bis 17:00 
Uhr unter der Telefonnummer 07626 237 oder per E-Mail: direktion@
schlossbuergeln.de 
  
Das Schloss-Restaurant hat ab 1. März wieder Dienstag bis Sonntag 
von 11 Uhr bis 19 Uhr für Sie geö� net. Wetterbedingte Änderungen 
möglich. 
Reservierungen können Sie unter Tel. 07626 293 vornehmen. Weitere 
Infos unter www.schlossrestaurant-buergeln.de 
  

  
Freitag, 29. Juni 2018 
09:00 bis 12:00 Uhr   Sprechstunde der Beratungsstelle i-punkt der 

Fritz-Berger-Stiftung im Bürger und Gästehaus, 
Nidauer Platz 1. Information - Vermittlung - Be-
ratung im Alter, bei Behinderung und P� ege. 
Terminvereinbarung unter 07621 410-5033. 

  
18:00 bis 23:00 Uhr   Feierabend-Umtrunk der Eggener Dorfge-

meinschaft am Weinbrunnen 
  

Samstag, 30. Juni 218 
9:30 bis ca. 16:30 Uhr  internationales D-Juniorinnen Turnier bei den 

Sportsfreunden Schliengen auf dem Sport-
platz Schliengen (Mauchener Gasse) 

  
10:00 bis 12:00 Uhr   Papier- und Kartonageannahme beim Bauhof 

in Schliengen, Brezelstr. 5 
  
19:00 Uhr     Rock- und Pop-Nacht des Musikvereins 

Eggenertal e.V., Rathausplatz Obereggenen 
 

Sonntag, 1. Juli 2018 
9:30   Probetraining der Mädchen bei den Sports-

freunden Schliengen auf dem Sportplatz 
Schliengen (Mauchener Gasse) 

  
15:00 bis 18:30 Uhr   Weinausschank im Schlosspark Schliengen 

mit Weingut Büchin 
  

Montag, 2. Juli 2018 
19:30 Uhr   Generalversammlung Sportverein

Liel/Niedereggenen, Vereinsheim in Liel 
  

Dienstag, 3. Juli 2018 
19:30 Uhr     Begehung am Rückhaltebecken Altinger Mat-

ten, Schliengen mit der BUND Gruppe Schli-
engen. Tre� punkt: Radweg beim Damm des 
Rückhaltebecken 

  

Mittwoch, 4. Juli 
15:30 – 16:00 Uhr  Bewegungstre�  im Freien mit der Gruppe 

Menschen für Menschen Schliengen im 
Schlosspark Schliengen 

19:00 Uhr   Feuerwehrübung der Jugendfeuerwehr 
Abteilung Schliengen 

20:00 Uhr   Technische Hilfe Feuerwehr Schliengen 
Abteilung Obereggenen und Niedereggenen 

  

Samstag, 7. Juli 
10:00 bis 12:00 Uhr   Papier- und Kartonageannahme beim Bauhof 

in Schliengen, Brezelstr. 5 
  
18:30 Uhr   Kanonenfest mit der Feuerwehr Schliengen - 

Abteilung Niedereggenen auf dem Kanonen-
platz 

  

Sonntag, 8. Juli 
8:00 Uhr   Wanderung vom Notschrei über Stübenwasen 

und Todtnauer Hütte zum Feldberg mit dem 
Schwarzwaldverein Bad Bellingen Tre� punkt 
Busparkplatz an der Bad Str. in Bad Bellingen 

  
14:30 Uhr  Sommerfest des Marienheimes in Bamlach 
  
15:00 bis 18:30 Uhr   Weinausschank im Schlosspark Schliengen 

mit Weingut Büchin 


